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VORWORT 
 

 

Der Friedhof ist eine Stätte, 

auf der die Verstorbenen zur letzten Ruhe 

gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein 

sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit 

des Menschen. 

 

Er ist zugleich ein Ort, 

an dem die Kirche die Botschaft verkündigt, 

dass Christus dem Tod die Macht genommen hat 

und denen, die an ihn glauben das ewige 

Leben geben wird. 

 

Aus dieser Erkenntnis und 

in dieser Gewissheit erhalten Arbeit 

und Gestaltung auf dem Friedhof 

Richtung und Weisung 
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                           I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1  
Bezeichnung und Zweck des Friedhofes 

 

(1) Der Friedhof in Engelthal steht im Eigentum und der 
Verwaltung der Kirchenstiftung Engelthal. 

(2) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung und dient 
der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben 
Einwohner der Gemeinde Engelthal waren oder vor ih-
rem Tod auf diesem ein Grabnutzungsrecht erworben 
hatten. Im Übrigen können Auswärtige Grab- und Be-
stattungsrechte auf dem Friedhof nur mit Genehmigung 
des Kirchenvorstandes erwerben. 

 

§ 2 
Verwaltung des Friedhofes 

 

(1) Die Verwaltung und Aufsicht über den Friedhof führt der 
Kirchenvorstand. Er kann die laufenden Verwaltungsge-
schäfte einem Friedhofsausschuss übertragen. Er kann 
sich auch Beauftragter bedienen.  

(2) Die Aufsichtsbefugnisse der Ordnungs- und Gesund-
heitsbehörden werden hierdurch nicht berührt. 

(3) Im Zusammenhang mit allen Tätigkeiten der Friedhofs-
verwaltung dürfen personenbezogene Daten erhoben, 
verarbeitet, gespeichert und genutzt werden. 

Eine Datenübermittlung an sonstige Stellen und  
 Personen ist zulässig, wenn: 

a) es zur Erfüllung des Friedhofszweckes erforderlich 
ist, 

b) die Datenempfänger der Stellen oder Personen ein 
berechtigtes Interesse an der Kenntnis der zu vermit-
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telnden Daten glaubhaft darlegen und die betroffe-
nen Personen kein schutzwürdiges Interesse an dem 
Ausschluss der Übermittlungen haben. 

 

 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 3 
Verhalten auf dem Friedhof 

 

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes 
entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Fried-
hofspersonals sind zu befolgen. 

(2) Der Friedhof ist für Besucherinnen und Besucher geöff-
net: 

a) in den Monaten April bis Oktober von    
7.00 Uhr bis 19.00 Uhr, 

b) in den Monaten November bis März von 
9.00  Uhr bis 16.00 Uhr. 

(3) Kinder unter 10 Jahren dürfen den Friedhof nur in Be-
gleitung und Verantwortung Erwachsener betreten. 

(4) Auf dem Friedhof ist nicht gestattet: 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art - Kinderwagen 
und Rollstühle ausgenommen - zu befahren,  

b) Waren aller Art, insbesondere Blumen und Kränze, 
und gewerbliche Dienste anzubieten und dafür zu 
werben, 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Be-
stattung Arbeiten auszuführen, 

d) gewerbsmäßig zu fotografieren, 

e) Druckschriften ohne Genehmigung zu verteilen, 



– 7 – 

  

f) Abraum, Abfälle, Papier usw. außerhalb der dafür 
bestimmten Plätze abzulegen, 

g) den Friedhof und seine Einrichtung und Anlagen zu 
verunreinigen oder zu beschädigen, Einfriedungen 
und Hecken zu übersteigen, Grabstätten und Grab-
einfassungen unberechtigt zu betreten, 

h) zu lärmen, zu spielen und sich sportlich zu betätigen, 

i) Hunde frei laufen zu lassen (Hundekot ist zu beseiti-
gen), 

j) Ansprachen und musikalische Darbietungen außer-
halb von Bestattungen ohne Genehmigung zu hal-
ten, 

k) Unkrautvernichtungsmittel und chemische Schäd-
lingsbekämpfungsmittel zu verwenden. 

(5) Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit 
dem Zweck des Friedhofes und dieser Ordnung verein-
bar sind. Erforderliche Genehmigungen sind rechtzeitig 
bei der Friedhofsverwaltung einzuholen. 

 

§ 4 
Veranstaltung von Trauerfeiern 

 

(1) Bei evang.-luth. Begräbnisfeiern sind Ansprachen, die 
nicht Bestandteil der kirchlichen Handlung sind, erst 
nach Beendigung der kirchlichen Feier zulässig. 

(2) Die Beisetzung Andersgläubiger ist unter den für sie üb-
lichen Formen gestattet. 

(3) Trauerfeiern, die ohne Mitwirkung eines Pfarrers auf 
dem Friedhof abgehalten werden, müssen der Würde 
des Ortes entsprechen und dürfen das christliche Emp-
finden nicht verletzen. Sie dürfen vor allem keine Aus-
führungen enthalten, die als Angriff auf die Kirche, ihre 
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Lehre, ihre Gebräuche oder ihre Mitglieder empfunden 
werden können. 

(4) Der Kirchenvorstand ist berechtigt, die Veranstaltung 
von Trauerfeiern, soweit sie neben dem Ritus der Reli-
gionsgemeinschaft vorgesehen sind, ganz oder teilweise 
(Ansprachen, Lieder usw.) von seiner Genehmigung ab-
hängig zu machen. Bei Mitwirkung von nichtkirchlichen 
Musikvereinigungen und Musikbeiträgen ist immer 
rechtzeitig um Genehmigung nachzusuchen. 

 

 

§ 5 
Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof 

 

(1) Tätig werden können nur solche Gewerbetreibende, die 
in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zu-
verlässig sind und die Friedhofsordnung sowie die zu-
gehörige Grabmal- und Bepflanzungsordnung schriftlich 
anerkennen. 

(2) Bildhauer und Bildhauerinnen, Steinmetze und Stein-
metzinnen, Gärtner und Gärtnerinnen und deren fachli-
che Vertreter sollen darüber hinaus die Meisterprüfung 
in ihrem Beruf abgelegt oder eine anderweitig gleichwer-
tige fachliche Qualifikation erworben haben. Bildhauer 
und Bildhauerinnen, Steinmetze und Steinmetzinnen 
sollen entsprechend ihrem Berufsbild in die Handwerks-
rolle eingetragen sein. 

(3) Bestatter und Bestatterinnen müssen als Gewerbetrei-
bende zugelassen sein und sollten eine berufs- 
spezifische Fachprüfung abgelegt haben.  

(4) Der Friedhofsträger kann im Einzelfall Ausnahmen zu-
lassen, soweit ihm keine gesetzlichen Regelungen oder 
Verordnungen entgegenstehen.  
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(5) Der Friedhofsträger kann die Erlaubnis zur Tätigkeit auf 
dem Friedhof davon abhängig machen, dass der An-
tragsteller einen für die Ausübung seiner Tätigkeit aus-
reichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachweist. 

(6) Der Friedhofsträger kann Gewerbetreibenden, die wie-
derholt oder schwerwiegend gegen die Vorschriften der 
Friedhofsverwaltung verstoßen, auf Zeit oder Dauer 
nach vorheriger zweimaliger schriftlicher Abmahnung die 
Tätigkeit auf dem Friedhof durch schriftlichen Bescheid 
verbieten. 

(7) Mit Grabmalen und Grabbepflanzungen darf nicht ge-
worben werden. Grabmale dürfen daher nicht mit Fir-
menaufschriften versehen werden. Eingehauene, nicht 
farbige Firmennamen bis zu einer Größe von 3 cm sind 
jedoch an der Seite oder Rückseite unten zulässig. 
Steckschilder zur Grabkennzeichnung für die Grabpflege 
mit voller Firmenaufschrift der Friedhofsgärtner sind 
nicht zulässig.  

(8) Gewerbetreibende haften für alle Schäden, die sie oder 
ihre Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf 
dem Friedhof verursachen. Bei Beendigung der Arbeiten 
ist der Arbeitsplatz wieder in einen ordnungsgemäßen 
und verkehrssicheren Zustand zu versetzen. Die für die 
Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dür-
fen über die Dauer der Ausführung des jeweiligen Auf-
trags hinaus nicht auf dem Friedhof gelagert werden. Es 
ist nicht gestattet, Geräte der Gewerbetreibenden in 
oder an den Wasserentnahmestellen des Friedhofes zu 
reinigen.  

(9) Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die bei ihren 
Arbeiten anfallenden Abfälle vom Friedhof zu entfernen. 
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§ 6 
Durchführung der Anordnungen 

 

(1) Den Anordnungen der mit der Aufsicht beauftragten 
Personen ist Folge zu leisten. 

(2) Zuwiderhandelnde können vom Friedhof verwiesen wer-
den und setzen sich strafrechtlicher Verfolgung aus. 

 

III. Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anmeldung der Beerdigung 

 

(1) Die Bestattung ist unverzüglich bei der Friedhofsverwal-
tung unter Vorlage der Bescheinigungen des Standes-
amtes über die Beurkundung des Todesfalles oder des 
Bestattungserlaubnisscheines der Ordnungsbehörde 
schriftlich anzumelden. Bei Urnenbeisetzungen ist zu-
sätzlich die Einäscherungsurkunde vorzulegen. Dabei ist 
die Anmeldung der Bestattung durch die antragstellende 
Person zu unterschreiben. Ist die antragstellende Per-
son nicht nutzungsberechtigt an der Grabstätte, so hat 
auch die nutzungsberechtigte Person durch Unterschrift 
ihr Einverständnis zu erklären. Ist die nutzungsberech-
tigte Person einer vorhandenen Wahlgrabstätte verstor-
ben, so hat die neue nutzungsberechtigte Person durch 
Unterschrift die Übernahme des Nutzungsrechtes in der 
Anmeldung schriftlich zu beantragen.  

(2) Wird eine Bestattung nicht rechtzeitig mit den erforderli-
chen Unterlagen bei der Friedhofsverwaltung angemel-
det, so ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, den Be-
stattungstermin bis zur Vorlage der erforderlichen Anga-
ben und Unterlagen auszusetzen. Werden die erforderli-
chen Unterschriften nicht geleistet, können Bestattungen 
nicht verlangt werden. 
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§ 8 
Zuweisung der Grabstätten 

 

Grabstätten werden in der Regel nur bei einem Todesfall 
neu zugewiesen. Über Ausnahmen entscheidet der Kir-
chenvorstand. 

 

§ 9 
Verleihung des Nutzungsrechtes 

 

(1) Mit der Überlassung einer Grabstätte und der Zahlung 
der festgesetzten Gebühren sowie der schriftlichen An-
erkennung der Ordnungen wird dem Berechtigten das 
Recht verliehen, die Grabstätte nach Maßgabe der je-
weiligen Friedhofsordnung zu nutzen. 

(2) Über die Verleihung des Nutzungsrechtes wird dem Be-
rechtigten eine Urkunde (Grabbrief) ausgestellt und mit 
der Friedhofsordnung übergeben. 

(3) Soll die Beerdigung in einer vorhandenen Grabstätte 
stattfinden, so ist auf Verlangen der Nachweis der Nut-
zungsberechtigung zu erbringen. 

 

§ 10 
Ausheben und Schließen eines Grabes 

 

(1) Ein Grab darf nur vom Totengräber/von der Totengräbe-
rin oder von solchen Hilfskräften nach den Vorgaben der 
Berufsgenossenschaft (Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau) ausgehoben und ge-
schlossen werden, die damit von zuständiger Stelle be-
auftragt sind. 

(2) Die bei dem Ausheben eines Grabes aufgefundenen 
Reste einer früheren Bestattung werden auf dem Boden 
der Grabstätte eingegraben. 
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§ 11 
Tiefe des Grabes 

 

(1) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdober-
fläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges min-
destens 0,90 m. 

(2) Doppeltiefgräber werden so tief angelegt, dass der Nor-
maltiefe nach Absatz 1 noch die Tiefe einer Sarglage 
und eine Bodenschicht von 0,30 m zugemessen werden. 
Dabei hat die Grabtiefe mindestens 2,40 m zu betragen. 

(3) Aschenurnen werden unterirdisch beigesetzt. Dabei be-
trägt die Tiefe von der Erdoberfläche bis zur Oberkante 
der Urne mindestens 0,50 m. 
 

 

§ 12 
Größe der Gräber 

 

(1) Bei Anlage der Gräber für Erdbestattungen werden un-
terirdisch folgende Mindestmaße eingehalten: 

a) Gräber für Kinder bis zu 5 Jahren: 
Länge 1,20 m, Breite 0,60 m, Abstand 0,30 m 

b) Gräber für Personen über 5 Jahre: 
Länge 2,10 m, Breite 0,90 m, Abstand 0,30 m 

(2) Werden Aschenurnen in besonderen Feldern beigesetzt, 
so ist für ein Urnengrab ein Platz von mindestens 1,00 m 
Breite und 1,20 m Länge vorzusehen. 
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§ 13 
Ruhezeit 

 
 

Die allgemeine Ruhezeit beträgt  20 Jahre 

für verstorbene Kinder bis zu 5 Jahren 10 Jahre 

für Aschen     12  Jahre 

 

 

§ 14 
Belegung  

 

(1) Im Normalfall handelt es sich bei den Gräbern um Dop-
peltiefgräber ( (vgl. § 11 Absatz 2 und  § 19, Absatz 1). 

(2) Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Kirchen-
vorstandes. 

(3) Für die Beisetzung von Aschenurnen in belegten Grä-
bern gelten besondere Bestimmungen (vgl. § 24 Absatz 
2 und 3). 

 

§ 15 
Umbettungen 

 

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört wer-
den. 

(2) Umbettungen von Leichen und Urnen bedürfen der vor-
herigen Zustimmung des Friedhofsträgers sowie der zu-
ständigen Ordnungsbehörde. Die Zustimmung kann nur 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. 
Umbettung aus einer Reihengrabstätte in eine andere 
Reihengrabstätte ist nicht zulässig. 
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(3) Alle Umbettungen erfolgen nur auf schriftlichen Antrag. 
Antragsberechtigt sind die Angehörigen. Die Einver-
ständniserklärung der oder des nächsten Angehörigen 
der oder des Verstorbenen und/oder der nutzungsbe-
rechtigten Person ist beizufügen. 

(4) Umbettungen werden vom Friedhofspersonal oder des-
sen Beauftragten durchgeführt. Der Zeitpunkt der Um-
bettung wird von der Friedhofsverwaltung festgesetzt. 
Umbettungen von Erdbestattungen finden in der Regel 
nur in den Monaten Dezember bis Mitte März statt. Im 
ersten Jahr der Ruhezeit werden Umbettungen nur bei 
Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses aus-
geführt. 

(5) Die antragstellende Person hat für Schäden aufzukom-
men, die an der eigenen Grabstätte sowie an der Nach-
bargrabstätte und den Anlagen durch eine Umbettung 
entstehen. 

(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung 
nicht unterbrochen oder gehemmt. 

(7) Leichen und Urnen zu anderen als Umbettungszwecken 
wieder auszugraben, bedarf einer behördlichen oder 
richterlichen Anordnung. 

 

 

§ 16 
Registerführung 

 

(1) Über alle Gräber und Beerdigungen werden ein Grabre-
gister und ein chronologisches Bestattungsverzeichnis 
geführt. 

(2) Die zeichnerischen Unterlagen (Gesamtplan, Bele-
gungsplan usw.) werden von der Verwaltung aktualisiert. 
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IV. Grabstätten 
 

§ 17 
Einteilung der Gräber  

 

(1) Nutzungsrechte an Grabstätten werden unter den in die-
ser Ordnung aufgestellten Bedingungen vergeben. Die 
Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An 
ihnen bestehen nur Rechte nach dieser Ordnung.  

(2) Auf dem Friedhof werden Nutzungsrechte vergeben an:  

a) Reihengräber für Erdbestattung, 

b) Reihengräber für Urnenbeisetzung, 

c) Wahlgrabstätten für Erdbestattung, 

d) Wahlgrabstätten für Urnenbeisetzung, 

e) Urnennischen in den Urnenstelen. 

       Die Lage der einzelnen Abteilungen ergibt sich aus dem 
Belegungsplan.  

(3) Die Vergabe von Nutzungsrechten wird abhängig ge-
macht von der schriftlichen Anerkennung dieser Ord-
nung.  

(4) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Verpflichtung zur 
gärtnerischen Anlage und zur Pflege der Grabstätten. 

(5) Nutzungsberechtigte haben der Friedhofsverwaltung je-
de Änderung ihrer Anschrift mitzuteilen. Für Schäden 
oder sonstige Nachteile, die aus der Unterlassung einer 
solchen Mitteilung entstehen, ist die Friedhofsträgerin 
nicht ersatzpflichtig.  

(6) Die Nutzungsberechtigten müssen mit Ablauf der Nut-
zungszeit dem Friedhofsträger die Grabstätte in abge-
räumtem Zustand übergeben. Wird die Grabstätte nicht 
abgeräumt übergeben, so werden die Arbeiten von dem 
Friedhofsträger nach vorheriger schriftlicher Androhung 
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auf Kosten der bisherigen nutzungsberechtigten Perso-
nen durchgeführt. Eine Aufbewahrungspflicht für die ab-
geräumten Pflanzen und baulichen Anlagen besteht für 
die Friedhofsträgerin nicht.  
 

 

 

1. Reihengräber  
 

§ 18 
Nutzungsrechte 

 

(1) Reihengräber sind Gräber, die im Beerdigungsfall der 
Reihe nach oder an nächstfreier Stelle abgegeben wer-
den. Auf Antrag an den Kirchenvorstand kann die Über-
gehung der normalen Reihenfolge genehmigt werden. 

(2) In einer Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet 
oder eine Urne beigesetzt werden. 

(3) Über die Vergabe des Nutzungsrechtes an einer Rei-
hengrabstätte wird eine schriftliche Bestätigung erteilt. In 
ihr ist die genaue Lage der Reihengrabstätte angege-
ben.  

(4) Die Nutzung an einer Reihengrabstätte erlischt mit Ab-
lauf der in dieser Ordnung festgesetzten Ruhezeit. Die 
Ruhezeit kann nicht verlängert werden.  

(5) Das Abräumen von Reihengrabfeldern und das Eineb-
nen von ihnen nach Ablauf der Ruhezeit werden sechs 
Monate vorher öffentlich oder durch ein Hinweisschild 
auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
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2. Wahlgräber 

§ 19 
Nutzungsrechte 

 

(1) Wahlgräber sind Grabstellen, die auf Wunsch einzeln 
(Einzelgrab) oder zu zweien nebeneinander (Familien-
grab) für eine Nutzungszeit von 20 Jahren abgegeben 
werden. Beide Arten von Wahlgräber können in der Tie-
fe doppelt belegt werden. 

(2) Für Wahlgräber bestehen folgende oberirdische Maße: 

a) Einzelgrab  1,80 m x 0,90 m 

b) Familiengrab   1,80 m x 1,60 m.  

(3) In den Familiengräbern können der Berechtigte und sei-
ne Angehörigen bestattet werden. Die Beisetzung ande-
rer Personen bedarf der Genehmigung der Friedhofs-
verwaltung. Als Angehörige gelten: 

a) Ehegatten, 

b) Verwandte auf- und absteigender Linie, angenom-
mene Kinder und Geschwister, 

c) die Ehegatten der unter b) bezeichneten Personen 
und Verlobte. 

(4) Die Nutzungsberechtigten können ihr Nutzungsrecht nur 
an eine der berechtigten Personen im Sinne von Absatz 
3 übertragen. Über Ausnahmen entscheidet der Kir-
chenvorstand. 

(5) Besteht  zum Ableben der nutzungsberechtigten Person 
keine anderweitige vertragliche Regelung, geht das Nut-
zungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Ange-
hörigen der nutzungsberechtigten Person mit deren Zu-
stimmung über: 

a) Ehegatten, 
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b) Verwandte auf- und absteigender Linie sowie Ge-
schwister, Stiefgeschwister und deren Kinder, 

c) Ehegatten der unter b) bezeichneten Personen, 

d) die nicht unter a) - c) fallenden Erben.  

(6) Sind keine Angehörigen der Gruppe a) - d) vorhanden 
oder zu ermitteln, so kann das Nutzungsrecht mit Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung auch von einer ande-
ren Person übernommen werden. 

(7) Die Rechtsnachfolgerin oder der Rechtsnachfolger hat 
der Friedhofsverwaltung den Übergang des Nutzungs-
rechtes unverzüglich anzuzeigen. Die Übertragung des 
Nutzungsrechtes wird der neuen nutzungsberechtigten 
Person schriftlich bestätigt. Solange dies nicht gesche-
hen ist, können Bestattungen nicht verlangt werden.  

(8) Ist keine Person zur Übernahme des Nutzungsrechtes 
bereit, oder wird die Übernahme des Nutzungsrechtes 
dem Friedhofsträger nicht schriftlich angezeigt, so endet 
das Nutzungsrecht an der Grabstätte nach einer öffentli-
chen Aufforderung, in der auf den Entzug des Nutzungs-
rechtes hingewiesen wird. 
 

§ 20 
Verlängerung des Nutzungsrechtes 

 

(1) Das Nutzungsrecht kann gegen Zahlung der festgesetz-
ten Gebühr jeweils um eine weitere Nutzungszeit ver-
längert werden.  

(2) Wird bei späteren Beisetzungen die Nutzungszeit durch 
die Ruhezeit (§ 13) überschritten, so ist vor der Beiset-
zung die notwendig gewordene Verlängerung des Nut-
zungsrechtes mindestens bis zum Ablauf der Ruhezeit 
zu beantragen.  

(3) Die Verlängerung muss jeweils für sämtliche Grabbrei-
ten bewirkt werden. 
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(4) Der Berechtigte ist verpflichtet, für eine rechtzeitige Ver-
längerung zu sorgen. 
 

§ 21 
Erlöschen des Nutzungsrechtes 

 

(1) Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, so erlischt es 
nach Ablauf der Nutzungszeit. 

(2) Nach Erlöschen des Nutzungsrechtes fällt die Grabstätte 
an die Kirchengemeinde zurück. Die Friedhofsverwal-
tung kann über sie nach Ablauf der Ruhezeit des zuletzt 
Bestatteten anderweitig verfügen. Nicht entfernte Grab-
male und sonstige Ausstattungsgegenstände gehen 
nach dieser Zeit ohne Entschädigung in die Verfügungs-
gewalt der Kirchengemeinde über. Hierauf soll vorher 
schriftlich oder durch ortsübliche Bekanntmachung hin-
gewiesen werden.  

§ 22 
Wiederbelegung 

 

(1) Wahlgräber können nach Ablauf der Ruhezeit wieder 
belegt werden. 

(2) Wird bei einer Wiederbelegung einer Grabstelle die Nut-
zungszeit durch die Ruhezeit überschritten, gilt § 20 
sinngemäß. 
 

§ 23 
Rückerwerb 

 

Der Friedhofsträger kann das Nutzungsrecht an einer Grab-
stätte oder an einzelnen Gräbern auf Antrag des Berechtig-
ten zurücknehmen. Sofern dafür eine Entschädigung ge-
zahlt werden soll, richtet sich diese nach der noch nicht ab-
gelaufenen Nutzungszeit und der Verwendungsmöglichkeit 
dieser Gräber. 

 



– 20 – 

  

3. Urnengräber 

§ 24 

Nutzungsrecht 
 

 

(1) Für Erd-Urnengräber bestehen folgende oberirdische 
Maße:  Länge 1,00 m;  Breite  0,80 m 

(2) In einem Urnengrab können höchstens 4 Urnen beige-
setzt werden 

 

(An der Mauer entlang können neue Erdurnengräber  
angelegt und erworben werden.) 

 

(3) In einem belegten Einzelerdgrab können höchsten 4 und 
in einem belegten Wahlerdgrab höchstens 8 zusätzliche 
Urnen beigesetzt werden. 
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(4) Werden Aschenurnen in einem belegten Wahlgrab bei-
gesetzt, so gilt § 20 entsprechend. 

(5) Urnen, die in der Erde bestattet werden, müssen biolo-
gisch abbaubar sein. 

(6) Bei Nutzung einer Urnennische wird dem Nutzer eine 
Verschlussplatte von der Kirchengemeinde zur Verfü-
gung gestellt. Die Gestaltung der Verschlussplatte über-
nimmt der Nutzer. Er hat in der Ausführung den jeweils 
gültigen Bestimmungen der Friedhofsverwaltung zu fol-
gen, die Teil des Nutzungsvertrags sind. 

(7) Nach Ablauf der Ruhezeit einer Urne wird eine evtl. vor-
handene  Überurne an die Nutzungsberechtigten zu-
rückgegeben. Die Aschenurne mit der Asche verbleibt 
auf dem Friedhof an der dafür vorgesehenen ordentli-
chen Stelle. Hierfür sorgt die Friedhofsverwaltung.  

(8) Im Weiteren finden für das Nutzungsrecht an Urnengrä-
bern die Vorschriften über Reihen- und Wahlgräber ent-
sprechende Anwendung. 

 

 

4. Hausgräber 

§ 25 

 

(1) Die Hausgrabrechte laufen am 31.12.2023 aus. 

(2) Für die Hausgräber sind dieselben Friedhofsunterhalts-
gebühren sowie ab dem 01.01.2024 dieselben Grabge-
bühren zu entrichten wie für die anderen entsprechen-

den Gräber des Friedhofs. 
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V. Schlussbestimmungen 
 

§ 26 
Grabmal- und Bepflanzungsordnung  

 

Zur Sicherung einer christlichen Grabmalkultur und einer 
einheitlichen Gestaltung des Friedhofes hat der Kirchenvor-
stand eine besondere Grabmal- und Bepflanzungsordnung 
erlassen. Sie ist Bestandteil dieser Ordnung und für alle, die 
auf dem Friedhof ein Grabnutzungsrecht erwerben oder er-
worben haben, verbindlich. 
 

§ 27  
Friedhofsgebühren 

 

Für die Erhebung der Gebühren ist die jeweilige Friedhofs-
gebührenordnung maßgebend. Die Gebühren sind an die 
Friedhofskasse im Voraus zu entrichten. Die Friedhofsun-
terhaltsgebühr wird jährlich erhoben.  
 

§ 28 
Inkrafttreten 

 

(1) Diese Friedhofsordnung tritt nach ihrer aufsichtlichen 
Genehmigung mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie 
kann jederzeit mit aufsichtlicher Genehmigung ergänzt 
und abgeändert werden.  

(2) Mit dem gleichen Tage treten alle bisher für den Friedhof 
erlassenen Bestimmungen außer Kraft. 

 

Engelthal,  den 12.12.2017 

 

Der Kirchenvorstand 



– 23 – 

  

Grabmal- und Bepflanzungsordnung 
für den Friedhof  

der Kirchenstiftung Engelthal 

(Anlage zur Friedhofsordnung vom 12.12.2017.) 

 

I. Grabmale 
 

§ 1 

(1) Gegenstände, die zur Ausstattung der Grabstätten 
auf dem Friedhof dienen – im Folgenden kurz als 
Grabmale oder Steineinfassungen bezeichnet – , 
dürfen nur mit Genehmigung der Friedhofsverwal-
tung aufgestellt werden. 

(2) Mit dem Antrag auf Genehmigung ist bei der Fried-
hofsverwaltung eine Zeichnung in Aktenblattgröße 
einzureichen. Diese muss die beabsichtigte Gestal-
tung nach Grundriss, Vorder- und Seitenansicht im 
Maßstab von mindestens 1:10 erkennen lassen und 
den Namen des Verfertigers, des Verstorbenen, des 
Grabnutzungsberechtigten und des Auftraggebers 
enthalten, falls dieser nicht der Grabnutzungsberech-
tigte ist. Ferner ist die Inschrift des Grabmals und 
dessen Beschaffungspreis anzugeben. Die Haupt-
maße sind einzuschreiben und die in Verwendung 
kommenden Werkstoffe genau zu bezeichnen. Auf 
Verlangen der Friedhofsverwaltung sind Zeichnun-
gen von Einzelheiten des Grabmals, bei Bildhauer-
arbeiten auch Modelle und Werkstoffproben vorzule-
gen. 

(3) Unter die vorstehenden Bestimmungen fallen nicht: 
Kränze, Naturblumen und gärtnerische Anlagen. 
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§ 2 

(1) Das Gesuch um Erlaubnis zur Aufstellung ist rechtzeitig, 
d. h. vor Auftragserteilung an die Lieferfirma, einzurei-
chen. 

(2) Wird ein Grabmal ohne Genehmigung errichtet oder 
entspricht es nicht dem genehmigten Entwurf, so kann 
es auf Kosten des Nutzungsberechtigten von der Fried-
hofsverwaltung entfernt werden. 

(3) Es ist verboten, den Friedhof zu betreten, um ein nicht 
genehmigtes Grabmal zu errichten. 

 

§ 3 

Das Grabmal muss in Form und Werkstoff handwerklich gut 
gestaltet sein und sich harmonisch in das angestrebte Ge-
samtbild des Friedhofes einordnen. Es muss den Größen-
verhältnissen der Grabstätte entsprechen und sich der Um-
gebung anpassen. 

 

§ 4 

(1) Als Werkstoff für Grabmale kommen in erster Linie Na-
turstein, Eisen, Bronze und Hartholz in Betracht. Eisen 
und Holz sind unter dauerhaftem Anstrich zu halten. 
Abweichendes Material muss vom Kirchenvorstand ge-
nehmigt sein. 

(2) Ein Grabmal soll möglichst nur aus einheitlichem Mate-
rial bestehen. Sollen bei der Herstellung eines Grabma-
les verschiedene Werkstoffe angewandt werden, so 
muss auch deren Zusammenstellung ausdrücklich vom 
Kirchenvorstand genehmigt sein. Dasselbe gilt von Zuta-
ten aus Eisen, Bronze und Keramik, wobei schablonen-
hafte Dutzendware grundsätzlich ausgeschlossen ist. 

(3) Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen 
nur aufgestellt werden, wenn sie ohne schlimmste For-
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men von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Überein-
kommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisati-
on vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügli-
che Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten For-
men der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II. S. 1290, 1291) 
hergestellt worden sind und hierfür ein Nachweis gemäß 
Art. 9a Abs. 2 BestG in der jeweils geltenden Fassung 
vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vor-
schrift umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der 
Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines 
Nachweises gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der 
Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die  Grabsteine 
oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren 
Rohmaterial vor dem 1. September 2016 in das Bun-
desgebiet eingeführt wurde. 

 

§ 5 

(1) Die Grabmale sollen in der Regel nicht breiter als jeweils 
1,00 m bei Gräbern mit doppelter Breite und  0,70 m bei  
Gräbern mit einfacher Breite und Erdurnengräbern sein. 

(2) Die Grabmale aus Stein oder Holz sollen nicht höher als 
1,40 m sein, gemessen von dem das Grabmal umge-
benden Friedhofsgelände bis zur Oberkante des Grab-
malkerns.   

(3) Auf den Familiengräbern darf jeweils nur ein Grabstein 
aufgestellt werden. 

(4) Grabmale von Erdurnengräbern sollen nicht höher als 
1,00 m sein. 

 

§ 6  

Die Grabstätten sind gärtnerisch anzulegen und zu bepflan-
zen (entsprechend § 13 ff.), ausgenommen Gräber mit 
Grabplatte. 
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§ 7 

Aus Gründen der Standsicherheit von Grabmalen beträgt 
die erforderliche Mindeststärke bei Grabmalen ab 0,4 m bis 
1,0 m Höhe 0,14 m, ab 1,0 m bis 1,5 m Höhe 0,16 m und ab 
1,50 m Höhe 0,18 m. Grabmale, die die geforderte Mindest-
stärke unterschreiten, werden vom Friedhofsträger aus 
Gründen der Verkehrssicherheit auf Kosten des Nutzungs-
berechtigten wieder entfernt. 

 

§ 8 

(1) Die Inschrift soll das Andenken an den Verstorbenen 
würdig bewahren. Sie kann durch geeignete Zusätze 
erweitert und durch Zeichen und Sinnbilder ergänzt wer-
den. 

(2) Es ist verboten, an den Grabmalen etwas anzubringen, 
das in Widerspruch zu christlichen Anschauungen steht.  

(3) Für die Datumskennzeichnung von Geburts- und Todes-
tag sind außer “geb.“ ,  „gestorb.“ nur Stern und Kreuz 
erlaubt. 

(4) Die Inschrift des Grabmals soll als zierender Bestandteil 
des Ganzen wirken und gut verteilt sein. Die Schrift 
muss eingraviert sein oder aus Metallbuchstaben beste-
hen. 

 

§ 9 

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den 
allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richtli-
nien des Bundesinnungsverbands des Deutschen 
Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks für das 
Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in 
der jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und 
so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind 
und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht um-
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stürzen oder sich senken können. Satz 1 gilt für sonstige 
bauliche Anlagen entsprechend. 

(2) Nicht handwerksgerecht ausgeführte Fundamente müs-
sen auf Weisung der Friedhofsverwaltung entfernt und 
fachgerecht erneuert werden. 

 

§ 10 

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind 
dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu 
halten. Verantwortlich dafür ist die nutzungsberechtigte 
Person. 

(2) Mängel bezüglich der Standsicherheit von Grabmalen, 
sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon hat die 
nutzungsberechtigte Person unverzüglich durch zuge-
lassenes Fachpersonal beseitigen zu lassen. Bei Nicht-
beachtung dieser Bestimmung haftet die nutzungsbe-
rechtigte Person für den Schaden. Wenn keine unmittel-
bare Gefahr besteht, erhält die nutzungsberechtigte 
Person eine Aufforderung zur Befestigung oder Beseiti-
gung. Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so ist die erforder-
liche Instandsetzung durch einen einmonatigen Hinweis 
auf der Grabstätte und durch öffentliche Bekanntma-
chung anzukündigen. Kommt die nutzungsberechtigte 
Person der Aufforderung zur Befestigung oder Beseiti-
gung nicht nach, kann der Friedhofsträger unter Frist-
setzung und Androhung der Ersatzvornahme am Grab-
mal oder an den sonstigen baulichen Anlagen Siche-
rungsmaßnahmen auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person vornehmen lassen. 

(3) Bei unmittelbarer Gefahr ist der Friedhofsträger berech-
tigt, ohne vorherige Aufforderung an die nutzungsbe-
rechtigte Person das Grabmal auf deren Kosten umzu-
legen oder andere geeignete Maßnahmen durchzufüh-
ren. Die nutzungsberechtigte Person erhält danach eine 
Aufforderung, die Grabstätte oder das Grabmal wieder 
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in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Ge-
schieht dies nicht, so kann der Friedhofsträger nach 
Fristsetzung und Androhung der Ersatzvornahme die 
notwendigen Arbeiten durchführen oder das Grabmal 
entfernen lassen. Die entstehenden Kosten hat die nut-
zungsberechtigte Person zu tragen. Der Friedhofsträger 
ist nicht verpflichtet, das Grabmal oder Teile des Grab-
mals aufzubewahren. 

 

§ 11 

(1) Grabmale und deren Anlagen dürfen vor Ablauf der Ru-
he- oder Nutzungszeit der Grabstätte nicht ohne Ge-
nehmigung des Kirchenvorstandes verändert oder ent-
fernt werden. Dies gilt auch für Firmen, die sich das Ei-
gentum an dem Grabmal vorbehalten haben. 

(2) Gräber, die keine Grabmale erhalten, müssen auf Kos-
ten des Beerdigungsträgers ein 1 m hohes Holzkreuz 
erhalten, das den Namen des Toten anzeigt und zumin-
dest das Todesjahr. 

(3) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder 
solche, die als besondere Eigenart des Friedhofes zu 
gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz des 
Friedhofsträgers. Sie werden als erhaltenswerte Grab-
male in einem Verzeichnis geführt und dürfen nur mit 
Genehmigung der Friedhofsverwaltung abgeändert oder 
entfernt werden. Bei denkmalgeschützten Grabmalen ist 
zusätzlich das Einvernehmen mit der Unteren Denkmal-
schutzbehörde herzustellen. 

(4) An Grabstätten mit erhaltenswerten Grabmalen, die frei 
von Nutzungsrechten und Ruhefristen sind, können 
neue Nutzungsrechte vergeben werden, wenn sich die 
erwerbende Person und ihre im Recht nachfolgenden 
Personen zur Restaurierung sowie zur laufenden Unter-
haltung der Grabstätte verpflichten. Die Veränderungen 
und Ergänzungen der Grabmale dürfen nur mit der Zu-
stimmung des Friedhofsträgers und bei denkmalge-
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schützten Grabmalen im Einvernehmen mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde erfolgen.  

(5) Grabmale, die den Anforderungen von Absatz 3 ent-
sprechen, können gegebenenfalls an anderer Stelle auf-
gestellt werden. 

 

§ 12 

Urnenstelen und Urnenblenden 

 

 

(1) Die Steinplatte, mit der die Urnennische verschlossen 
wird, stellt die Kirchengemeinde zur Verfügung. Für ei-
nen Schaden an der Steinplatte, der während des 
Transports oder der Bearbeitung entsteht, haftet der 
Verursacher. 

(2) Die Beschriftung ist von einem Steinmetz bzw. Fachbe-
trieb eigener Wahl durchzuführen. Sämtliche Kosten 
sind vom Nutzer selbst zu tragen. 
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(3) Die Beschriftung darf nur in Form von Bronzegussbuch-
staben ausgeführt werden. Dabei sind nur Antiqua-
Typen zu verwenden, eventuell auch als kursive. Die 
Namen sind in Groß-Kleinschreibung zu fassen (keine 
ausschließliche Großschreibung). 

(4) Neben Name und Vorname des Verstorbenen ist nur 
noch ein Geburtsname (wenn vorhanden) sowie das 
Geburts- und das Sterbejahr anzubringen. Außerdem 
kann nach Wunsch ein Symbol (Kreuz, Rose o.Ä.) an-
gebracht werden. 

(5) Eine Zeichnung oder ein Ausdruck der geplanten Ge-
staltung der Urnenblende ist vor Fertigstellung zur Ge-
nehmigung vorzulegen. 

(6) Es ist keine Halterung für Blumen, Kerzen o.Ä. anzu-
bringen.  

 

II. Bepflanzung und Pflege der Gräber 

 

§ 13 

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die 
Würde des Friedhofes gewahrt bleiben. Die Grabstätten 
sind gärtnerisch so zu bepflanzen, dass andere Grab-
stätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht be-
einträchtigt werden. Die auf der Grabstätte geplanten 
Gehölze dürfen in der Höhe im ausgewachsenen Zu-
stand 1,50 m und in der Breite die Grabstättengrenze 
nicht überschreiten 

(2) Die Grabstätten müssen spätestens sechs Monate nach 
dem Erwerb des Nutzungsrechtes sowie nach jeder Be-
stattung baldmöglichst ordnungsgemäß gärtnerisch her-
gerichtet und unterhalten werden. 

(3) Das Anliefern und Verwenden von Kunststoffen für die 
Grabgestaltung und als Grabschmuck ist untersagt. Das 
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gilt insbesondere für Grabeinfassungen, Grababdeckun-
gen und Grabmale und möglichst auch für Blumentöpfe 
und Schalen. Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, 
die anfallenden Abfälle in die von der Friedhofsträgerin 
vorgegebenen und entsprechend gekennzeichneten Ab-
fallbehälter, getrennt nach kompostierbarem und nicht 
kompostierbarem Material abzulegen.  

(4) Der Friedhofsträger kann verlangen, dass die Nutzungs-
berechtigten die Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit 
oder des Nutzungsrechtes abräumen. 

(5) Nicht gestattet ist das Aufbewahren von Gefäßen und 
Gerätschaften aller Art auf der Grabstätte. Das Aufstel-
len von Bänken und anderen Sitzgelegenheiten ist ge-
nehmigungspflichtig. 

(6) Der Baumbestand auf dem Friedhof steht unter beson-
derem Schutz. Nutzungsberechtigte an Grabstätten ha-
ben keinen Anspruch auf Beseitigung von Bäumen, 
Pflanzen und Hecken, durch die sie sich in der Pflege 
der Grabstätte beeinträchtigt fühlen.  

 

§ 14 

Einfassungen und Einfriedungen aus Eisen und Holz sind 
verboten, außer bei Provisorien. Steinerne Einfassungen 
sollen je nach Gefälle des Bodens durchschnittlich nicht hö-
her als 0,20 m aus dem Erdreich herausragen. 

 

(1) § 15 

(2) Verwelkte Blumen, abgestorbene Bäume und Äste sind 
von den Gräbern zu entfernen. 

(3) Gefäße für Blumen und Gegenstände als Grab-
schmuck, die mit der Würde des Friedhofs nicht verein-
bar sind, dürfen nicht aufgestellt werden. 
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(4) Alle künstlichen Kränze und Sträuße aus Blech, Papier, 
Perlen, Glasguss usw. sind unwürdig und deshalb ver-
boten. 

§ 16 

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet 
oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach 
schriftlicher Aufforderung des Friedhofsträgers die 
Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ord-
nung zu bringen. Ist die verantwortliche Person nicht be-
kannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch öffentliche Bekanntmachung und durch einen 
auf drei Monate befristeten Hinweis an der Grabstätte 
auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hinge-
wiesen. 

(2) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflich-
tung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grab-
stätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in 
Ordnung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des Nut-
zungsrechtes bzw. vor Herrichtung der Grabstätte auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Person ist sie noch 
einmal schriftlich unter Fristsetzung und Hinweis auf die 
Rechtsfolgen aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich 
in Ordnung zu bringen. Beabsichtigt die Verwaltung, die 
Grabstätte selbst in Ordnung zu bringen, dann benennt 
sie rechtzeitig die voraussichtlichen Kosten. Bei Entzug 
des Nutzungsrechtes wird die nutzungsberechtigte Per-
son aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen bauli-
chen Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unan-
fechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu entfernen.  

(3) Der Nutzungsberechtigte ist darauf hinzuweisen, dass 
das Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen ent-
schädigungslos in die Verfügungsgewalt der Friedhofs-
trägerin fallen und die Kosten der Abräumung die nut-
zungsberechtigte Person zu tragen hat. 
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(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 
1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder 
ist die verantwortliche Person nicht ohne besonderen 
Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den 
Grabschmuck entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist 
nicht zu einer Aufbewahrung des abgeräumten Materials 
verpflichtet. 

 

III. Schlussbestimmungen 

§ 17 

(1) Der Kirchenvorstand kann ausnahmsweise Abweichung 
von der vorstehenden Bestimmung zulassen, wenn sich 
dies im Einzelfall wegen der Lage der Grabstätte, wegen 
ihrer Anpassung an die benachbarten Grabstätten oder 
wegen vorhandenen Grabschmucks als notwendig er-
weisen sollte. 

(2) Wenn der Kirchenvorstand in Einzelfällen Abweichungen 
von den vorstehenden Bestimmungen zulässt, so kann 
dagegen kein Einspruch erhoben oder darauf ein An-
spruch gestützt werden, dass ähnliche Ausnahmen auch 
an anderer Stelle genehmigt werden müssten. 

 

§ 18 

Die Grabmal- und Bepflanzungsordnung ist Bestandteil der 
Friedhofsordnung vom 12.12.2017 
Sie ist für alle, die auf dem Friedhof ein Grabnutzungsrecht 
haben, verbindlich. 

 

Engelthal,  den 12.12.2017 

 

Der Kirchenvorstand  

 


